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Verordnung

zur Änderung der Anlage zum Gesetz zur Andienung

von Baustellenabfällen und belastetem Bauschutt

Vom 12. August 1998

Auf Grund von § 3 Absatz 2 des Gesetzes zur Andienung
von Baustellenabfällen und belastetem Bauschutt vom
26. April 1995 mit der Änderung vom 20. Februar 1996 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1995 Seite 95, 1996
Seite 28) sowie § 2 der Verordnung zum Gesetz zur Andienung
von Baustellenabfällen und belastetem Bauschutt vom
20. Februar 1996 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt Seite 28) wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Anlage zum Gesetz zur Andienung von Baustellen-
abfällen und belastetetem Bauschutt erhält folgende Fassung:
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BAR Billbrookdeich 11
22113 Hamburg

Damm Vor dem Bockholt
23883 Grambek

Heidorn Schäferhof
25482 Appen

HME Liebigstraße 80
22113 Hamburg

KBA Steinburg Hungriger Wolf 100
25551 Hohenlockstedt

Krebs Großenasper Feld
24623 Großenaspe

Müllcontainerdienst Krüger Rethedamm 12
21107 Hamburg

REA Lederstraße 24
22525 Hamburg

Recycling-Zentrum Nützen An der B 433
24568 Nützen

Schirmer Neuländer Hauptdeich 15
21079 Hamburg

Silo Zentrale Sandgrube 22
22525 Hamburg

Steuber Liebigstraße 82–84
22113 Hamburg

Thoma Carl-Zeiss-Straße 2 a
25451 Quickborn

Transport- und Handels- Rappenberg
gesellschaft Richard Buhck 21502 Wiershoop

Wanckel & Wanckel Kielende 3
22885 Barsbüttel“

„Anlage zum Gesetz

Sortieranlagen für Baustellenabfälle
und belasteten Bauschutt

Sortieranlagen für Baustellenabfälle
und belasteten Bauschutt

Hamburg, den 12. August 1998.

Die Umweltbehörde
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Wandsbek 70 für den Geltungsbe-
reich Wandsbeker Zollstraße – Puvogelstraße – Fenglerstraße –
Efftingestraße (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 508) wird fest-
gestellt.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim

örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen
Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
daß er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1

und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,
wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In den Mischgebieten sind Tankstellen unzulässig.

2. Eine Unterschreitung der Baulinien durch vertikale Archi-
tekturelemente kann bis zu einer Tiefe von 1,5 m zugelassen
werden. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Trep-
penhausvorbauten, Balkone, Loggien, Sichtschutzwände
und Erker kann bis zu einer Tiefe von 1,5 m zugelassen
werden.

3. Stellplätze sind nur in Tiefgaragen zulässig. Nicht über-
baute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem mindestens
50 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu ver-
sehen und mit Sträuchern und Stauden zu begrünen.

4. In den Wohngebieten entlang der Puvogelstraße und Feng-
lerstraße sind die Wohn- und Schlafräume und in den
Mischgebieten entlang der Wandsbeker Zollstraße die Auf-
enthaltsräume durch geeignete Grundrißgestaltungen den
lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die
Anordnung der in Satz 1 genannten Räume an den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muß für
diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche
Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und
Dächern der Gebäude geschaffen werden.

5. Mindestens 30 vom Hundert der nicht überbaubaren
Grundstücksflächen sind mit Sträuchern und Stauden zu
bepflanzen. Auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen ist für je 150 m2 mindestens ein kleinkroniger Baum
oder für je 300 m2 der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche mindestens ein großkroniger Baum zu pflanzen.
Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von min-
destens 18 cm, kleinkronige Bäume einen Stammumfang
von mindestens 14 cm, in einer Höhe von 1 m über dem
Erdboden gemessen, aufweisen.

6. Für festgesetzte Anpflanzungen sind standortgerechte
einheimische Bäume und Sträucher zu verwenden; bei
Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über den Bebauungsplan Wandsbek 70

Vom 17. August 1998

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (Bundesgesetzblatt I Seite 2142, 1998 I
Seite 137) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des
Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 4. April
1978 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 89),
zuletzt geändert am 4. November 1997 (Hamburgisches
Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 489, 492), § 6 Absätze 4
und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes vom 2. Juli
1981 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 167), zuletzt geändert am 4. November 1997 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 489, 493), sowie § 1
Absatz 2 und § 3 Absatz 2 der Verordnung zur Weiterüber-
tragung von bau- und naturschutzrechtlichen Verordnungs-
ermächtigungen vom 23. Juni 1998 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 97) wird verordnet:

Hamburg, den 17. August 1998.

Das Bezirksamt Wandsbek
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